
 

GEMEINDE NEUFAHRN 
B E I  F R E I S I N G  

 

 
 

 
Beschlussvorlage 

 
Vorlage Nr.: Bau/203/2017 

 
 

Sachgebiet Sachbearbeiter Datum: 
Bauamt Zue, Christian 17.08.2017 

 
 

Beratungsfolge Termin Behandlung Status 

Gemeinderat 23.10.2017  öffentlich 

 
 

1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 122  
"NOVA Neufahrn auf dem ehemaligen AVON Areal";  
Würdigung Stellungnahme der erneuten Auslegung gem. § 4a Abs. 3 BauGB; 
Gemeinde Eching 
 
 
Sachverhalt: 
 
Gemeinde Eching vom 05.07.2017 
 

 
 
Würdigung: 
 
Die Stellungnahmen der Gemeinde Eching Vereinbarung (Stellungnahmen vom 17.07.2015, 
10.12.2015 und 02.02.2016) zum Bebauungsplan Nr. 122 beziehen sich auf die 
Erschließung des NOVA Geländes, verkehrslenkende Maßnahmen sowie den Abschluss 
einer städtebaulichen Vereinbarung. Diese Stellungnahmen wurden im Rahmen der Ab-
wägung zum Verfahren gemäß § 3 Abs. 2 und § 4 Abs. 2 BauGB bereits vom Gemeinderat 
am 04.04.2016 wie folgt gewürdigt: 
 



 
 
Durch die nun anstehende 1. Änderung des Bebauungsplanes, mit dem Ziel der Bündelung 
der Stellplätze in einem Parkhaus auf dem Grundstück, ergibt sich keine Veränderung der 
Verkehrserschließung oder der zu erwartenden Verkehrszahlen. Somit kann die seinerzeitige 
Würdigung der Anregungen und Bedenken der Gemeinde Eching aufrecht erhalten werden. 
Die 1. Änderung des Bebauungsplanes bedarf keiner Überarbeitung. 
 
Diskussionsverlauf:  
 
 
 
 
 
 
 
 



Beschlussvorschlag: 
 
Der Gemeinderat beschließt die Würdigung der Stellungnahme entsprechend dem Sachvor-
trag. Eine Änderung der Bauleitplanung ist nicht erforderlich. 
 
Beratungsergebnis: 
 

 
Abstimmungs- 

Ergebnis 
 

 
 

: 

zugestimmt abgelehnt lt. Beschlussvor-
schlag 

Abweich. Beschluss 
(Rücks.) 
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